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Protokoll: Verwaltungsausschuss   des 
Gemeinderats der Landeshauptstadt 
Stuttgart

Niederschrift Nr.
TOP:

179
6

Verhandlung Drucksache: 6/2015
GZ: AK 3614-00

Sitzungstermin: 17.06.2015

Sitzungsart: öffentlich

Vorsitz:  BM Wölfle

Berichterstattung: -

Protokollführung: Herr Häbe  fr

Betreff:      Ablösung des Bibliotheksverfahren der Stadtbiblioth ek

Beratungsunterlage ist die gemeinsame Vorlage der Referate Allgemeine Verwal- 
tung und Krankenhäuser und Kultur, Bildung und Sport vom 22.05.2015, GRDrs 
6/2015, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Der Einführung eines neuen Bibliothekverfahrens in der Stadtbibliothek Stutt- 
gart mit einem Gesamtvolumen von bis zu 809.000 EUR, davon Investitionen 
in Höhe von 420.000 EUR, betriebliche Projektkosten bzw. Anschaffungsher- 
stellungskosten von 330.000 EUR und laufenden Betriebsausgaben von 
59.000 EUR bis Ende 2016, wird zugestimmt. Das vorhandene Verfahren wird 
abgelöst.

2. Finanzierung

2.1 Die Deckung der projektbezogenen Auszahlungen erfolgt im THH 100 - 
Haupt- und Personalamt - Projekt 7.1004000: IuK-Maßnahmenplan (in- 
tensiv), Auszahlungsgruppe 783 - Erwerb von beweglichem Anlagever- 
mögen im Rahmen der im IuK-Budget veranschlagten Mittel.

2.2 Der laufende Betriebsaufwand wird aus den veranschlagten Aufwendun- 
gen im Teilergebnishaushalt 100 - Haupt- und Personalamt, Amtsbereich 
1007410 - Zentrale IuK und Telekommunikation, Kontengruppe 420 
gedeckt.
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3. Die Verwaltung wird beauftragt, über den Stand der Einführung des Biblio- 
theksverfahrens zur Sommerpause 2016 zu berichten.

Die Beratungsunterlage ist dem Originalprotokoll sowie dem Protokollexemplar für 
die Hauptaktei beigefügt.

Gegenüber StR Urbat (SÖS-LINKE-PluS) informiert BM Wölfle, dieses neue Biblio- 
theksverfahren sei, wie im Übrigen alle bei der Stadt Stuttgart neu eingeführten Ver- 
fahren, mit dem städtischen Datenschutzbeauftragten abgestimmt.

Anschließend stellt BM Wölfle fest:

Der Verwaltungsausschuss beschließt einstimmig wie beantragt.

zum Seitenanfang


